
Allgemeine Einkaufsbedingungen der Energiewerke Nord GmbH – Stand Juni 2010 
 
1. Allgemeines 
 
1.1. Die nachfolgenden Einkaufsbedingungen gelten für alle Be-

stellungen, auch für Folgebestellungen der EWN GmbH 
(nachfolgend AG genannt). Unsere Einkaufsbedingungen gelten 
ausschließlich gegenüber Unternehmen sowie juristischen 
Personen des öffentlichen Rechts und öffentlich-rechtlichen 
Sondervermögen und spätestens mit der Annahme unserer 
Bestellung als angenommen.  

 
1.2. Der AG ist als Zuwendungsempfänger des Bundes verpflichtet, 

die Bestimmungen des öffentlichen Vergabewesens und des 
öffentlichen Preisrechts anzuwenden.  

 
2. Bestellungen 
 
2.1. Der AN hat die Bestellung innerhalb von 2 Wochen nach Eingang 

schriftlich zu bestätigen. Nach Ablauf der Frist ist der AG 
berechtigt, die Bestellung zu widerrufen, ohne dass dem AG 
daraus Kosten in Rechnung gestellt werden können. Das gilt 
nicht, wenn die Lieferung bzw. Leistung bereits erbracht wurde. 

 
2.2. Nur schriftlich erteilte Bestellungen sind rechtsverbindlich. 

Mündlich oder telefonisch erteilte Bestellungen bedürfen zu ihrer 
Rechtsgültigkeit der nachträglichen schriftlichen Bestätigung. 
Das gleiche gilt für mündliche Nebenabreden und Änderungen 
des Vertrages. 

 
2.3. Aufträge dürfen nicht ohne schriftliche Zustimmung des AG an 

Dritte weitergegeben werden. Widrigenfalls ist der AG berechtigt, 
ganz oder teilweise vom Vertrag zurückzutreten bzw. 
Schadenersatz wegen Nichterfüllung zu verlangen. Dies gilt 
nicht, wenn der AN als Händler auftritt. 

 
2.4. Der Schriftwechsel ist mit der Abteilung Einkauf zu führen. 

Absprachen mit anderen Abteilungen bedürfen, sofern dabei 
Vereinbarungen getroffen werden sollen, die im Vertrag fest-
gelegte Punkte verändern, der ausdrücklichen schriftlichen 
Bestätigung durch die Abteilung Einkauf in Form eines 
Nachtrags zum Vertrag.  

 
3. Preise, Zahlungsbedingungen, Rechnungslegung 
 
3.1. Die EWN GmbH ist verpflichtet, die Verordnung VOPr 30/53 über 

die Preise bei öffentlichen Aufträgen für die Vereinbarung der 
Preise zugrunde zu legen. 

 Das Zustandekommen des Preises hat der AN den für die 
Preisbildung und Preisüberwachung zuständigen Behörden auf 
Verlangen nachzuweisen. 

 
3.2. Die in der Bestellung angegebenen Preise sind Festpreise und 

schließen Nachforderungen aller Art aus. 
 
3.3. Nebenleistungen sowie Planungs- und Konstruktionsaufwand 

sind mit dem Bestellpreis abgegolten, wenn dies nicht aus-
drücklich schriftlich anders vereinbart wurde. 

 
3.4. Soweit nicht anders vereinbart, sind im Preis die Kosten für 

Verpackung und Nebenleistungen bis Verwendungsstelle 
enthalten. 

 
3.5. Rechnungen sind in 2-facher Ausfertigung unter Angabe der 

Bestellnummer des Auftraggebers und der geforderten Angaben 
lt. § 14 USTG einzureichen. Rechnungszweitschriften sind als 
Duplikat zu kennzeichnen. Rechnungen mit fehlenden Angaben 
werden nicht anerkannt und dem AN zurückgesandt. Sie gelten 
als nicht fällig. 

 
3.6. Die Zahlung erfolgt auf dem handelsüblichen Weg. Die Zah-

lungsfrist beginnt  nach Lieferung/Leistung und ordnungs-
gemäßem Rechnungseingang. Zahlung erfolgt, falls nicht anders 
vereinbart, nach unserer Wahl innerhalb von 14 Tagen mit 2% 
Skonto oder 30 Tagen netto.  

 Soweit der AN Bescheinigungen über Materialprüfungen zur 
Verfügung zu stellen hat, setzt die Vollständigkeit der Lieferung 
und Leistung den Eingang dieser  Unterlagen voraus, bei 
Mängeln behalten wir uns Preiseinbehalt vor.  

 Zahlungen bedeuten keine Anerkennung der Lieferung oder 
Leistung als vertragsgemäß. 

 Werden durch den AG Rechnungsbeträge gekürzt, sind die 
Einsprüche anerkannt, wenn nicht innerhalb von 4 Wochen 
schriftlich dagegen Widerspruch erhoben wird.  

 
3.7. Vereinbarte An- und Teilzahlungen werden nur aufgrund ent-

sprechender Rechnungen geleistet.  
 
3.8. Aufrechnungs- und Zurückbehaltungsrechte stehen dem AG im 

gesetzlichen Umfang zu. 
 
3.9 Der AN darf Forderungen gegen den AG nur mit dessen 

vorheriger Zustimmung abtreten. Der AG wird die Zustimmung 
nicht unbillig verweigern. Tritt der AN Forderungen gegen den 
AG ohne Zustimmung des AG ab, so zahlt der AN dem AG eine 
Vertragsstrafe in Höhe von 500,00 € ohne dass dies die 
Anerkennung der Abtretung durch den AG bewirkt. 

 
4. Liefer- u. Leistungstermine, Lieferverzug, höhere Gewalt 
 
4.1. Die vereinbarten Termine sind verbindlich. Maßgebend für die 

Einhaltung des Liefertermins oder der Lieferfrist ist der Eingang 
der Ware bei der von uns genannten Empfangs- bzw. 
Verwendungsstelle oder die Rechtzeitigkeit der erfolgreichen 
Abnahme. 

 
4.2. Der AG ist unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen, sobald 

für den AN erkennbar ist, dass die vereinbarte Lieferung bzw. 
Leistung nur verzögert erbracht werden kann. Wird dies 
erkennbar hat der AN alle erforderlichen Maßnahmen zu 
veranlassen, um die Einhaltung von Einzelfristen, Zwischen- und 
Endtermin sicherzustellen. Hierzu gehören auch Maßnahmen 
gegen Witterungseinflüsse einschließlich Frost und Schnee.  

 
4.3.  Im Falle des Liefer- bzw. Leistungsverzuges ist der AG 

berechtigt, Schadenersatz nach den  gesetzlichen 
Bestimmungen geltend zu machen. Der AN hat dabei jedoch das 
Recht, dem AG den Nachweis eines geringeren Schadens zu 
erbringen. Weitergehende gesetzliche oder vertragliche 
Ansprüche bleiben vorbehalten. 

 
4.4. Höhere Gewalt und Arbeitskämpfe befreien die Vertrags-partner 

für die Dauer der Störung und im Umfang ihrer Wirkung von den 
Leistungspflichten. Die Vertragspartner sind verpflichtet, im 
Rahmen des zumutbaren unverzüglich die erforderlichen 
Informationen zu geben und ihre Verpflich-tungen den 
veränderten Verhältnissen nach Treu und Glauben anzupassen.  

 
5. Lieferung und Versand 
 
5.1. Jeder Lieferung sind Versandpapiere mit Angabe der Bestellnr. 

und des Inhaltes beizufügen. Geforderte Zertifikate sind 
zeitgleich zu übergeben. Bei fehlenden Angaben in den 
Lieferpapieren bzw. fehlenden Zertifikaten lagert die Ware bis zur 
Übergabe der  Papiere bzw. der vollständigen Angaben auf  
Kosten und Gefahren des AN. Bei fehlender Bestellnr. wird die 
Abnahme der Ware verweigert und zu Lasten des AN 
zurückgesandt. 

 
5.2. Die Gefahr des zufälligen Untergangs oder von Verschlech-

terungen geht bei Lieferungen mit dem Eingang bei der vom AG 
angegebenen Versandanschrift auf den AG über. Bei 
Lieferungen mit Aufstellung oder Montage oder bei Leistungen 
geht die Gefahr mit der Abnahme auf den AG über. 

 
5.3. Erfüllungsort für Lieferungen ist die angegebene Versand-

anschrift. Für Lieferungen mit Aufstellung und Montage sowie 
bei der Erbringung von Leistungen ist der Erfüllungsort die 
Verwendungsstelle. 

 
6. Gewährleistungen/Qualitätssicherung 
 
6.1. Der AN gewährleistet die Erbringung bzw. Ausführung seiner 

Lieferungen und Leistungen gemäß der vereinbarten Spezifi-
kation fachgerecht und unter Verwendung bestgeeigneter 
Materialien entsprechend dem neuesten Stand der Technik. Er 
sichert zu, dass die Lieferung und Leistung frei von Sach- und 
Rechtsmängeln im Sinne §§ 434 und 435 BGB ist. Der AN steht 
dafür ein, dass die Lieferung und Leistung den gesetzlichen und 
behördlichen Sicherheitsbestimmungen und Umweltschutz-
vorschriften sowie den Vorschriften der zuständigen Berufs-
genossenschaft entsprechen. Hat der AN Bedenken gegen die 



gewünschte Art der Ausführung, so hat er dies dem AG 
unverzüglich schriftlich mitzuteilen. 

 
6.2. Der AG wird dem AN offene Mängel der Lieferung/Leistung 

unverzüglich schriftlich anzeigen, sobald sie nach den Gege-
benheiten eines ordnungsgemäßen Geschäftsablaufs fest-
gestellt werden, spätestens jedoch innerhalb von 5 Arbeitstagen 
nach Eingang der Lieferung beim AG. 

 
6.3. Die Rechte des AG bei Mängeln richten sich nach §§ 437 und 634 

BGB. 
 Der AG ist insbesondere berechtigt, bei Mängeln nach seiner 

Wahl Mangelbeseitigung oder Lieferung einer mangelfreien 
Sache zu verlangen; die dazu erforderlichen Kosten hat der AN 
in vollem Umfang zu tragen. 

 Weiterhin stehen dem AG die gesetzlichen 
Schadenersatzansprüche ungekürzt und unbeschränkt zu. 
Sofern in der Bestellung nichts anderes gesagt ist, verjähren die 
Gewährleistungsansprüche gemäß §§ 438 bzw. 634a BGB. 

 
6.4. In den Verträgen kann entsprechend der Bedeutung für das 

Unternehmen ein Gewährleistungseinbehalt vereinbart werden. 
 
6.5. Bei Gefahr im Verzug oder anderen dringenden Fällen ist der AG 

berechtigt, auf Kosten des AN den Mangel zu beheben bzw. 
durch Dritte beheben zu lassen. Der AG informiert den AN 
darüber unverzüglich. 

 
6.6. Zur Sicherstellung der Qualität der Lieferungen und Leistungen 

des AN ist der AG berechtigt, während der Betriebszeit des AN 
auf seine Kosten  Kontrollen durchzuführen. Das Ergebnis ist 
vom Qualitätssicherungs-prüfer des AG zu protokollieren und 
dem AN zu übergeben. Werden Mängel, die eine 
Beeinträchtigung der Qualität bewirken, festgestellt, hat der AN 
diese innerhalb einer vom AG gesetzten angemessenen Frist zu 
beheben bzw. abzustellen. Kommt der AN dieser Aufforderung 
zur Mängelbeseitigung nicht nach, stehen dem AG die Rechte 
gemäß 6.3. zu. 

 
7. Geheimhaltung/Schutzrechte 
 
7.1. Der AN ist verpflichtet, alle im Zusammenhang mit der Aus-

führung seiner Leistungen erlangten Kenntnisse und Unterlagen 
gegenüber Dritten vertraulich zu behandeln.  

 
7.2. Der AN haftet dafür, dass mit der Lieferung oder Leistung keine 

Rechte Dritter verletzt werden. Wird der AG von Dritten wegen 
Verletzung von Rechten Dritter in Anspruch genommen, so ist 
der AN verpflichtet, den AG auf erstes Anfordern von diesen 
Ansprüchen freizustellen. Der AG ist nicht berechtigt, mit dem 
Dritten irgendwelche Vereinbarung (insbesondere Vergleiche) 
ohne Zustimmung des AN zu treffen. Die 
Freistellungsverpflichtung bezieht sich auch auf alle 
Aufwendungen, die dem AG aus oder im Zusammenhang mit der 
Inanspruchnahme durch einen Dritten notwendig erwachsen. 

 
7.3. Verfügt der AN über gewerbliche Schutzrechte an bestellten 

Lieferungen oder Leistungen oder Teilen davon, ist er ver-
pflichtet, diese dem AG unter Angabe der Schutzrechtsnummer 
mitzuteilen. 

 
7.4 Vom AG übergebene Unternehmensunterlagen, 

Konstruktionszeichnungen u. ä. verbleiben im Eigentum des AG 
und sind stets streng vertraulich zu behandeln. Sie dürfen 
Dritten ohne Zustimmung des AG nicht zugänglich gemacht 
werden. Bei Verletzung dieser Pflichten haftet der AN gegenüber 
dem AG im vollen Umfang nach den gesetzlichen Vorschriften. 

 
8. Haftung/Sicherheiten 
 
8.1. Die Haftung des AN richtet sich ausschließlich nach den 

gesetzlichen Bestimmungen, soweit im Vertrag nicht anders 
geregelt. Der AN verpflichtet sich, den AG gegenüber etwaigen 
Ansprüchen Dritter klaglos zu stellen. 

 
8.2. Der AG haftet nur für Schäden, die durch Vorsatz oder grobe 

Fahrlässigkeit entstehen. Der Haftungsausschluss gilt nicht für 
Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der 
Gesundheit, die auf einer vorsätzlichen oder fahrlässigen 
Pflichtverletzung beruhen. 

 Sofern der AG schuldhaft eine wesentliche Vertragspflicht oder 
eine "Kardinalpflicht" verletzt, ist die Haftung nicht 
ausgeschlossen, sondern auf den vertragstypischen 
vorhersehbaren Schaden begrenzt. 

 

8.3. Als Erfüllungs- bzw. Gewährleistungsbürgschaft werden vom AG 
ausschließlich unbefristete, unwiderrufliche, selbst-
schuldnerische Bürgschaften unter Verzicht auf die Einrede und 
Vorausklage gemäß §§ 770 BGB eines europäischen als Zoll- 
und Steuerbürgen zugelassenen Kreditinstitutes akzeptiert. 

 
9. Eigentumsvorbehalt 
 
9.1. Sofern der AG dem Lieferanten Teile beistellt, behält er sich 

hieran das Eigentum vor. 
 
9.2. Der Eigentumsvorbehalt erstreckt sich auch auf die durch 

Verarbeitung, Vermischung oder Verbindung der beigestellten 
Teile entstehenden Erzeugnisse zu deren vollem Wert, wobei 
diese Vorgänge für den AG erfolgen, so dass dieser als 
Hersteller gilt. Bleibt bei einer Verarbeitung, Vermischung oder 
Verbindung mit Waren Dritter deren Eigentumsrecht bestehen, 
so erwirbt der AG Miteigentum im Verhältnis der objektiven 
Werte dieser Waren. 

 
10.  Sonstiges 
 
10.1.Aus dem Vertragsverhältnis erhaltene Daten werden beim AG 

gespeichert und für interne Zwecke gem. Bundesdaten-
schutzgesetzes behandelt. 

 
10.2.Die Bestellung sowie in Realisierung befindliche oder aus-

geführte Projekte des AG dürfen nicht für Werbezwecke genutzt 
werden. Fotografieren auf dem Gelände des AG sowie jegliche 
Veröffentlichung bedarf der Einwilligung des AG. 

 
10.3.Sollten einzelne Teile dieser Bedingungen unwirksam sein oder 

werden, wird die Wirksamkeit der übrigen Bedingungen 
hierdurch nicht berührt. 

 
10.4.Gerichtsstand für alle Klagen sowie Leistungsort für die Pflichten 

des AG (insbesondere für dessen Zahlungen) ist der 
Geschäftssitz des AG. 

 
10.5.Hinsichtlich aller Ansprüche und Rechte aus diesem Vertrag gilt 

das nicht vereinheitlichte Recht der Bundesrepublik 
Deutschland (BGB, HGB). Die Geltung des UN-Kaufrechts (CISG) 
ist ausdrücklich ausgeschlossen. 

 
10.6.Diese Bedingungen können durch die "Einkaufsbedingungen für 

Maschinen und Anlagen" eränzt werden. 
 


